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Württembergischer Tennis-Bund e.V. 

Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum 

 

Anleitung bei Regen am Spieltag 

 

Um Unsicherheiten zu vermeiden und eine korrekte Durchführung des Wettbewerbs zu ermöglichen, 

finden Sie im Folgenden Erklärungen für die Vorgehensweise an verregneten Spieltagen. 

 

Hallenpflicht (§ 36 WTB WSpO) 

Wenn im Freien nicht gespielt werden kann, müssen/können die Spiele in der Halle ausgetragen 

werden. Dabei müssen mindestens 2 Plätze gleichen Belags in der Halle zur Verfügung stehen. 

Ob Ihre Mannschaft in der Halle spielen muss, zeigt die folgende Tabelle: 

 Mannschaft Hallenregelung 

Aktive Württembergliga/Oberliga Hallenpflicht! 

Alle anderen Klassen Nur Hallenpflicht, wenn vom Heim- oder 
Gastverein kostenlos eine Halle zur 
Verfügung gestellt wird und die Halle im 
Umkreis von 30 km Luftlinie liegt (§ 36 
Ziff. 4 WTB WSpO). 

Senioren 
(ab H30/D30) 

Damen 40/Herren 40 auf 
Verbandsebene 

Hallenpflicht bei Sonntagsspielen! 

Alle anderen Seniorenmannschaften Nur Hallenpflicht, wenn vom Heim- oder 
Gastverein kostenlos eine Halle zur 
Verfügung gestellt wird und die Halle im 
Umkreis von 30 km Luftlinie liegt (§ 36 
Ziff. 4 WTB WSpO). 

Jugend U18 in der 
Württembergliga/Württembergstaffel 
Oberliga/Oberligastaffel 
Verbandsliga/Verbandsstaffel 

Hallenpflicht! 

Alle anderen Jugendmannschaften Nur Hallenpflicht, wenn vom Heim- oder 
Gastverein kostenlos eine Halle zur 
Verfügung gestellt wird und die Halle im 
Umkreis von 30 km Luftlinie liegt (§ 36 
Ziff. 4 WTB WSpO). 

 

 Bei Spieltagen von hallenpflichtigen Mannschaften gemäß § 36 Ziff. 1 WTB WSpO (in der 

Tabelle gelb markiert), muss der Heimverein als Ausweichmöglichkeit eine Halle 

bereitstellen. Ist keine Halle verfügbar, wird das Spiel mit 9:0 (6er-Mannschaften) bzw. 6:0 

(4er-Mannschaften) für den Gastverein gewertet, s. § 36 Ziff. 2 WTB WSpO. 

 Sobald möglich, sind neu beginnende Spiele wieder im Freien auszutragen. 
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Württembergischer Tennis-Bund e.V. 

Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum 

 

Spielverlegung auf trockenere Tage 

In Rücksprache mit dem Gegner kann das Spiel bereits im Voraus auf einen anderen Tag oder eine 

andere Uhrzeit verlegt werden (mindestens 24 Stunden vor Spielbeginn über das Spielverlegungstool 

oder weniger als 24 Stunden vorher per E-Mail an den zuständigen Spielleiter). 

 

Bitte beachten: Spiele dürfen nicht hinter den letzten Gruppenspieltag verlegt werden! 
 

 

Regenunterbrechungen (§ 19 Ziff. 5 WTB WSpO) 

Wenn aufgrund des Regens die Plätze zu nass/weich sind und ein Spiel unterbrochen werden muss, 

hängt die Zeit zum Wiedereinschlagen von der Dauer der Regenpause ab: 

Dauer der Unterbrechung Wiedereinschlagzeit 

0-15 min Keine 

15-30 min 3 min 

Mehr als 30 min 5 min 

 

Spielabbruch und Ersatztermin (§ 37 und § 38 WTB WSpO) 

Ist keine Besserung des Wetters in Sicht und das Weiterspielen im Freien nicht möglich, können die 

Mannschaften ab 17 Uhr an Werktagen/Samstagen bzw. ab 15 Uhr an Sonntagen entscheiden, den 

Spieltag wegen Regen endgültig abzubrechen und auf einen Ersatztermin zu verschieben.  

 

Können sich die Mannschaften nicht auf einen anderen Ersatztermin einigen (nicht hinter den letzten 

Gruppenspieltag), gelten die folgenden Ersatztermine in der Tabelle: 

 Eigentlicher Spieltag Ersatztermin 

Aktive/Senioren Werktag Ein Tag vor dem nächsten 
Gruppenspieltag 

Samstag Der darauffolgende Sonntag 

Sonntag Der Samstag vor dem nächsten 
Verbandsspiel 

Jugend Samstag Spätestens 1 Woche vor dem 
letzten Gruppenspieltag 

 

Für alle Altersklassen gilt: 

Wenn es am letzten Gruppenspieltag zu einem Spielabbruch durch Regen kommt, muss der 

Ersatztermin innerhalb einer Woche nach dem letzten Gruppenspieltag liegen. 
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Württembergischer Tennis-Bund e.V. 

Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum 

Spielbericht ausfüllen (§ 35 WTB WSpO) 

Wird der Spieltag aufgrund von Regen abgebrochen bzw. verschoben, muss der Ersatztermin über 

den internen Vereinsaccount im Spielbericht eingetragen werden. 

 Auch hier gilt die Frist bis 10 Uhr am folgenden Montag nach dem Spieltag. 

 

Fortsetzen eines abgebrochenen Spieltags (§ 37 WTB WSpO) 

 Am Regelspieltag beendete Wettspiele und der Gesamtpunktestand bleiben bestehen.  

 Abgebrochene Wettspiele werden am Ersatztermin neu begonnen.  

Ausnahme: Wenn beide Mannschaften am Ersatztermin auf allen Positionen dieselben 

Spieler aufstellen wie am Regelspieltag, werden abgebrochene Wettspiele mit dem 

Spielstand zum Zeitpunkt des Abbruchs fortgesetzt. 

 Sind am Ersatztermin nicht bei beiden Mannschaften dieselben Spieler anwesend, wird eine 

neue Mannschaftsaufstellung abgegeben – es werden dann nur die noch nicht beendeten 

Spiele durchgeführt.  

 

Beispiele für das Fortsetzen der Spiele am Ersatztermin finden Sie in den folgenden Tabellen: 

Regelspieltag (Punktestand 1:1) 

Max Timo 4:3 

Lukas Simon 6:3 6:2 

Julian Marco Nicht begonnen 

Felix Stefan 4:6 5:7 

 

Doppel 1 nicht begonnen 

Doppel 2 nicht begonnen 
 

Fall 1: Ersatzspieltag mit exakt gleicher Aufstellung wie am Regelspieltag (Punktestand 1:1) 

Max Timo Wird fortgesetzt bei 4:3 

Lukas Simon 6:3 6:2 bleibt bestehen 

Julian Marco Wird neu begonnen 

Felix Stefan 4:6 5:7 bleibt bestehen 

 

Doppel 1 Doppel 1  

Doppel 2 Doppel 2  
 

Erläuterungen zu Fall 1: 

 Die abgeschlossenen Wettspiele (Einzel 2 und 4) bleiben bestehen. 

 Das nicht begonnene Wettspiel (Einzel 3) wird neu begonnen. 

 Das unterbrochene Wettspiel (Einzel 1) wird mit beim Stand von 4:3 fortgesetzt. 
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Bundesstützpunkt und Landesleistungszentrum 
 

Fall 2: Ersatztermin mit anderer Aufstellung als am Regelspieltag (Punktestand 1:1) 

Max Timo Wird neu begonnen 

Julian Simon 6:3 6:2 bleibt bestehen 

Felix Marco Wird neu begonnen 

Jakob Stefan 4:6 5:7 bleibt bestehen 

 

Doppel 1 Doppel 1  

Doppel 2 Doppel 2  
 

Erläuterungen zu Fall 2: 

 Die abgeschlossenen Wettspiele (Einzel 2 und 4) bleiben bestehen. 

 Das nicht begonnene Wettspiel (Einzel 3) wird neu begonnen. 

 Das unterbrochene Wettspiel (Einzel 1) wird neu begonnen (auch wenn im 1. Einzel die 

gleichen Spieler, hier „Max“ gegen „Timo“, aufgestellt werden). 

 Es kann vorkommen, dass eine Person 2 Einzel spielt: bei der Heimmannschaft spielt „Felix“ 

in diesem Fall am Regelspieltag und am Ersatztermin ein Einzel – „Julian“ spielt hingegen an 

beiden Tagen kein Einzel. 

 

Bitte beachten: 

In Fall 2 ist die Eingabe im Spielbericht online nicht möglich, da der gleiche Spieler nicht 2 Mal 

ausgewählt werden kann. Bitte senden Sie dann beide Originalspielberichte als Foto oder Scan an 

ressort3@wtb-tennis.de. 

 

 

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter des Ressort III (ressort3@wtb-tennis.de) gerne zur 

Verfügung. 
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